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Fernsehen ohne Grenzen

KAPITEL I - Begriffsbestimmungen 

Artikel 1 
Für die Zwecke dieser Richtlinie bedeutet: 
a) "Fernsehsendung": die drahtlose oder drahtgebundene, erdgebundene oder durch Satelliten vermittelte,
unverschlüsselte oder verschlüsselte Erstsendung von Fernsehprogrammen, die zum Empfang durch die
Allgemeinheit bestimmt ist. Der Begriff schliesst die Übermittlung an andere Veranstalter zur Weiterverbreitung
an die Allgemeinheit ein. Nicht eingeschlossen sind Kommunikationsdienste, die auf individüllen Abruf
Informationen oder andere Inhalte übermitteln, wie Fernkopierdienste, elektronische Datenbanken und andere
ähnliche Dienste. 
b) "Fernsehwerbung": jede Äusserung bei der Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs,
die im Fernsehen von einem öffentlich-rechtlichen oder privaten Veranstalter gegen Entgelt oder eine ähnliche
Gegenleistung gesendet wird mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen,
einschliesslich unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, gegen Entgelt zu fördern. Abgesehen von den
Zwecken des Artikels 18 schliesst dies nicht die direkten Angebote an die Öffentlichkeit im Hinblick auf den
Verkauf, den Kauf oder die Miete bzw. Pacht von Erzeugnissen oder im Hinblick auf die Erbringung von
Dienstleistungen gegen Entgelt ein. 
c) "Schleichwerbung": die Erwähnung oder Darstellung von Waren, Dienstleistungen, Namen, Marke oder
Tätigkeiten eines Herstellers von Waren oder eines Erbringers von Dienstleistungen in Programmen, wenn sie vom
Fernsehveranstalter absichtlich zu Werbezwecken vorgesehen ist und die Allgemeinheit hinsichtlich des
eigentlichen Zwecks dieser Erwähnung oder Darstellung irreführen kann. Eine Erwähnung oder Darstellung gilt
insbesondere dann als beabsichtigt, wenn sie gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung erfolgt. 



d) "Sponsoring": jeder Beitrag eines nicht im Bereich der Produktion von audiovisuellen Werken tätigen
öffentlichen oder privaten Unternehmens zur Finanzierung von Fernsehprogrammen mit dem Ziel, seinen Namen,
seine Marke, sein Erscheinungsbild, seine Tätigkeit oder seine Leistungen zu fördern. 

KAPITEL II - Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 2 
(1) Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass alle Fernsehsendungen, die - von seiner Rechtshoheit unterworfenen
Fernsehveranstaltern gesendet werden oder - von Fernsehveranstaltern gesendet werden, die eine von diesem
Mitgliedstaat zugeteilte Frequenz oder Übertragungskapazität eines Satelliten oder eine in diesem Mitgliedstaat
gelegene Erd-Satelliten-Sendestation benutzen, ohne jedoch der Rechtshoheit eines Mitgliedstaats unterworfen zu
sein, dem Recht entsprechen, das auf für die Allgemeinheit bestimmte Sendungen anwendbar ist. 
(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten den freien Empfang und behindern nicht die Weiterverbreitung von
Fernsehsendungen aus anderen Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet aus Gründen, fallen, in Bereiche fallen, die
mit dieser Richtlinie koordiniert sind. Sie können die Weiterverbreitung von Fernsehsendungen vorläufig
aussetzen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
a) m it einer Fernsehsendung aus einem anderen Mitgliedstaat wird in offensichtlicher, ernster und
schwerwiegender Weise gegen Artikel 22 verstossen; 
b) der Fernsehveranstalter hat während der vorangegangenen zwölf Monate bereits mindestens zweimal gegen
diese Vorschrift verstossen; 
c) der betreffende Mitgliedstaat hat dem Fernsehveranstalter und der Kommission schriftlich die behaupteten
Verstösse sowie seine Absicht mitgeteilt, im Falle erneuter Verstösse die Weiterverbreitung einzuschränken; 
d) die Konsultationen mit dem Staat, der die Sendung verbreitet, und der Kommission haben innerhalb von 15
Tagen ab der in Buchstabe c) genannten Mitteilung zu keiner gütlichen Regelung geführt, und es kommt zu einem
erneuten Verstoss. 
Die Kommission achtet darauf, dass eine derartige Aussetzung mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar ist. Sie kann
den betroffenen Mitgliedstaat auffordern, eine gemeinschaftsrechtswidrige Aussetzung unverzüglich zu beenden.
Diese Vorschrift lässt die Anwendung entsprechender Verfahren, Rechtsmittel oder Sanktionen bezüglich der
betreffenden Verstösse in dem Mitgliedstaat, dessen Rechtshoheit der Fernsehveranstalter unterworfen ist,
unberührt. 
(3) Diese Richtlinie gilt nicht für Fernsehsendungen, die ausschliesslich zum Empfang in Nichtmitgliedstaaten
bestimmt sind und die nicht unmittelbar oder mittelbar in einem oder mehreren Mitgliedstaaten empfangen
werden. 

Artikel 3 
(1) Die Mitgliedstaaten können für Fernsehveranstalter, die ihrer Rechtshoheit unterworfen sind, strengere oder
ausführlichere Bestimmungen in den von in dieser Richtlinie erfassten Bereichen vorsehen. 
(2) Die Mitgliedstaaten sorgen mit geeigneten Mitteln im Rahmen ihrer Rechtsvorschriften dafür, dass die jeweils
ihrer Rechtshoheit unterworfenen Fernsehveranstalter die Bestimmungen dieser Richtlinie einhalten. 

KAPITEL III - Förderung der Verbreitung und Herstellung von Fernsehprogrammen 

Artikel 4 
(1) Die Mitgliedstaaten tragen im Rahmen des praktisch Durchführbaren und mit angemessenen Mitteln dafür
Sorge, dass die Fernsehveranstalter den Hauptanteil ihrer Sendezeit, die nicht aus Nachrichten, Sportberichten,
Spielshows oder Werbe- und Videotextleistungen besteht, der Sendung von europäischen Werken im Sinne des
Artikels 6 vorbehalten. Dieser Anteil ist unter Berücksichtigung der Verantwortung der Rundfunkveranstalter
gegenüber ihrem Publikum in den Bereichen Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung schrittweise anhand
geeigneter Kriterien zu erreichen. 
(2) Kann der Anteil gemäss Absatz 1 nicht erreicht werden, so darf dieser nicht niedriger als der Anteil sein, der
1988 in dem betreffenden Mitgliedstaat im Durchschnitt festgestellt wurde. Im Falle der Griechischen Republik
und der Portugiesischen Republik wird das Jahr 1988 jedoch durch das Jahr 1990 ersetzt. 
(3) Ab dem 3. Oktober 1991 übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission alle zwei Jahre einen Bericht über
die Durchführung des vorliegenden Artikels und des Artikels 5. Dieser Bericht enthält insbesondere eine
statistische Übersicht, aus der hervorgeht, inwieweit jedes der Rechtshoheit des betreffenden Mitgliedstaats
unterworfene Fernsehprogramm den im vorliegenden Artikel und in Artikel 5 genannten Anteil erreicht hat, aus
welchen Gründen dieser Anteil in jedem einzelnen Fall nicht erzielt werden konnte und welche Massnahmen zur
Erreichung dieses Anteils getroffen oder vorgesehen sind. Die Kommission bringt diese Berichte - gegebenenfalls
zusammen mit einer Stellungnahme - den übrigen Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament zur Kenntnis.
Sie trägt dafür Sorge, dass der vorliegende Artikel und Artikel 5 gemäss den Bestimmungen des Vertrages
durchgeführt werden. In ihrer Stellungnahme kann die Kommission insbesondere den gegenüber den Vorjahren
erzielten Fortschritten, dem Anteil von Erstausstrahlungen bei der Programmgestaltung, den besonderen
Gegebenheiten bei den neuen Fernsehveranstaltern sowie der besonderen Lage der Länder mit niedriger
audiovisueller Produktionskapazität oder begrenztem Sprachraum Rechnung tragen. 
(4) Der Rat überprüft spätestens am Ende des fünften Jahres nach Erlass dieser Richtlinie anhand eines Berichts
der Kommission, der gegebenenfalls angemessene Änderungsvorschläge enthält, die Durchführung des
vorliegenden Artikels. Zu diesem Zweck berücksichtigt die Kommission in ihrem Bericht unter Zugrundelegung
der von den Mitgliedstaaten gemäss Absatz 3 übermittelten Informationen insbesondere die Entwicklung auf dem
Gemeinschaftsmarkt sowie die internationale Situation. 



Artikel 5 
Die Mitgliedstaaten tragen im Rahmen des praktisch Durchführbaren und mit angemessenen Mitteln dafür Sorge,
dass Fernsehveranstalter mindestens 10 v. H. ihrer Sendezeit, die nicht aus Nachrichten, Sportberichten,
Spielshows oder Werbe- und Videotextleistungen besteht, oder alternativ nach Wahl des Mitgliedstaats mindestens
10 v.H. ihrer Haushaltsmittel für die Programmgestaltung der Sendung europäischer Werke von Herstellern
vorbehalten, die von den Fernsehveranstaltern unabhängig sind. Dieser Anteil soll unter Berücksichtigung der
Verantwortung der Fernsehveranstalter gegenüber ihrem Publikum in den Bereichen Information, Bildung, Kultur
und Unterhaltung schrittweise anhand geeigneter Kriterien erreicht werden; dazu muss ein angemessener Anteil
neueren Werken vorbehalten bleiben, d. h. Werken, die innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach ihrer
Herstellung ausgestrahlt werden.  

Artikel 6 
(1) Unter "europäischen Werken" im Sinne dieses Kapitels sind zu verstehen: 
a) Werke aus den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und, was die in den Kompetenzbereich der Bundesrepublik
Deutschland fallenden Fernsehveranstalter anbetrifft, Werke aus deutschen Gebieten, in denen das Grundgesetz
nicht gilt, sofern diese Werke den Voraussetzungen von Absatz 2 genügen; 
b) Werke aus europäischen Drittländern, die Vertragsparteien des Europäischen Übereinkommens über
grenzüberschreitendes Fernsehen des Europarates sind, sofern diese Werke den Voraussetzungen von Absatz 2
genügen; 
c) Werke aus anderen europäischen Drittländern, sofern diese Werke den Voraussetzungen von Absatz 3 genügen.
(2) Werke im Sinne des Absatzes 1 Buchstaben a) und b) sind Werke, die im wesentlichen in Zusammenarbeit mit
in einem oder mehreren der in Absatz 1 Buchstaben a) und b) genannten Staaten ansässigen Autoren und
Arbeitnehmern geschaffen wurden und eine der drei folgenden Voraussetzungen erfüllen: 
a) Sie sind von einem oder mehreren in einem bzw. mehreren dieser Staaten ansässigen Hersteller(n) geschaffen
worden; 
b) ihre Herstellung wird von einem oder mehreren in einem bzw. mehreren dieser Staaten ansässigen Hersteller(n)
überwacht und tatsächlich kontrolliert; 
c) der Beitrag von Koproduzenten aus diesen Staaten zu den Gesamtproduktionskosten beträgt mehr als die Hälfte,
und die Koproduktion wird nicht von einem bzw. mehreren ausserhalb dieser Staaten ansässigen Hersteller/(n)
kontrolliert. 
(3) Werke im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe c) sind Werke, die entweder ausschliesslich oder in Koproduktion
mit in einem oder mehreren europäischen Staaten ansässigen Herstellern von Herstellern geschaffen wurden,
welche in einem oder mehreren europäischen Drittländern ansässig sind, mit denen die Gemeinschaft nach den im
Vertrag vorgesehenen Verfahren Abkommen schliesst, sofern diese Werke im wesentlichen unter Mitwirkung von
in einem oder mehreren Mitgliedstaaten ansässigen Autoren und Arbeitnehmern geschaffen wurden. 
(4) Werke, die keine europäischen Werke im Sinne von Absatz 1 sind, jedoch im wesentlichen in Zusammenarbeit
mit in einem bzw. mehreren Mitgliedstaaten ansässigen Autoren und Arbeitnehmern geschaffen wurden, gelten
proportional zu dem Beitrag von Koproduzenten aus der Gemeinschaft zu den Gesamtproduktionskosten als
europäische Werke. 

Artikel 7 
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die ihrer Rechtshoheit unterworfenen Fernsehveranstalter Kinospielfilme
nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach Beginn ihrer Aufführung in den Lichtspielhäusern eines Mitgliedstaats der
Gemeinschaft ausstrahlen, es sei denn, es besteht eine gegenteilige Vereinbarung zwischen den Rechtsinhabern
und dem Fernsehveranstalter; bei Kinospielfilmen, die in Koproduktion mit dem Fernsehveranstalter hergestellt
worden sind, beträgt diese Frist ein Jahr. 

Artikel 8 
Die Mitgliedstaaten können, wenn sie dies mit Rücksicht auf sprachpolitische Ziele für notwendig halten, unter
Beachtung der Gemeinschaftsbestimmungen hinsichtlich einiger oder aller Sendungen der ihrer Rechtshoheit
unterworfenen Fernsehveranstalter ausführlichere oder strengere Bestimmungen festlegen, die insbesondere an
Sprachkriterien ausgerichtet sind. 

Artikel 9 
Dieses Kapitel gilt nicht für Fernsehsendungen mit lokalem Charakter, die nicht an ein nationales Fernsehnetz
angeschlossen sind. 

KAPITEL IV - Fernsehwerbung und Sponsoring 

Artikel 10 
(1) Die Fernsehwerbung muss als solche klar erkennbar und durch optische und/oder akustische Mittel eindeutig
von anderen Programmteilen getrennt sein. 
(2) Einzeln gesendete Werbespots müssen die Ausnahme bilden. 
(3) In der Werbung dürfen keine subliminalen Techniken eingesetzt werden. 
(4) Schleichwerbung ist verboten. 

Artikel 11 
(1) Die Fernsehwerbung muss zwischen den Sendungen eingefügt werden. Unter den in den Absätzen 2 bis 5
genannten Voraussetzungen kann die Werbung auch in die laufenden Sendungen eingefügt werden, sofern sie den
Z u s am m e n h a n g  u n d  d e n  W e r t  d e r  S e n d u n g e n  n i c h t  b e e in t r ä c h t ig t  -  w o b e i  d ie  n a tü r l ic h e n



Programmunterbrechungen und die Länge und Art des Programms zu berücksichtigen sind - und sofern nicht
gegen die Rechte von Rechtsinhabern verstossen wird. 
(2) Bei Sendungen, die aus eigenständigen Teilen bestehen, oder bei Sportsendungen und Sendungen über ähnlich
strukturierte Ereignisse und Darbietungen mit Pausen kann die Werbung nur zwischen die eigenständigen Teile
oder in die Pausen eingefügt werden. 
(3) Die Übertragung audiovisueller Werke wie Kinospielfilme und Fernsehfilme (mit Ausnahme von Serien,
Reihen, leichten Unterhaltungssendungen und Dokumentarfilmen) kann für jeden vollen Zeitraum von 45 Minuten
einmal unterbrochen werden, sofern ihre programmierte Sendezeit mehr als 45 Minuten beträgt. Eine weitere
Unterbrechung ist zulässig, wenn die programmierte Sendedaür um mindestens 20 Minuten über zwei oder
mehrere volle 45-Minuten-Zeiträume hinausgeht. 
(4) Werden andere als die unter Absatz 2 fallenden Sendungen durch Werbung unterbrochen, so soll zwischen
zwei aufeinanderfolgenden Unterbrechungen innerhalb der Sendung ein Abstand von mindestens 20 Minuten
liegen. 
(5) Die Übertragung von Gottesdiensten darf nicht durch Werbung unterbrochen werden. Des weiteren dürfen
Nachrichten, Magazine über das aktülle Zeitgeschehen, Dokumentarfilme, Sendungen religiösen Inhalts und
Kinderprogramme, die eine programmierte Sendezeit von weniger als 30 Minuten haben, nicht durch Werbung
unterbrochen werden. Beträgt ihre programmierte Sendezeit mindestens 30 Minuten, so gelten die Bestimmungen
der vorangegangenen Absätze. 

Artikel 12 
Die Fernsehwerbung darf nicht 
a) die Menschenwürde verletzten; 
b) Diskriminierungen nach Rasse, Geschlecht oder Nationalität enthalten; 
c) religiöse oder politische Überzeugungen verletzen; 
d) Verhaltensweisen fördern, die die Gesundheit oder Sicherheit gefährden; 
e) Verhaltensweisen fördern, die den Schutz der Umwelt gefährden. 

Artikel 13 
Jede Form der Fernsehwerbung für Zigaretten und andere Tabakerzeugnisse ist untersagt. 

Artikel 14 
Fernsehwerbung ist untersagt für Arzneimittel und medizinische Behandlungen, die in dem Mitgliedstaat, dessen
Rechtshoheit der Fernsehveranstalter unterworfen
ist, nur auf ärztliche Verordnung erhältlich sind. 

Artikel 15 
Die Fernsehwerbung für alkoholische Getränke muss folgenden Kriterien entsprechen: 
a) Sie darf nicht speziell an Minderjährige gerichtet sein und insbesondere nicht Minderjährige beim
Alkoholgenuss darstellen. 
b) Es darf keinerlei Verbindung zwischen einer Verbesserung der physischen Leistung und Alkoholgenuss oder
dem Führen von Kraftfahrzeugen und Alkoholgenuss hergestellt werden. 
c) Es darf nicht der Eindruck erweckt werden, Alkoholgenuss fördere sozialen oder sexüllen Erfolg. 
d) Sie darf nicht eine therapeutische, stimulierende, beruhigende oder konfliktlösende Wirkung von Alkohol
suggerieren. 
e) Unmässigkeit im Genuss alkoholischer Getränke darf nicht gefördert oder Enthaltsamkeit oder Mässigung nicht
negativ dargestellt werden. 
f) Die Höhe des Alkoholgehalts von Getränken darf nicht als positive Eigenschaft hervorgehoben werden. 

Artikel 16 
Die Fernsehwerbung darf Minderjährigen weder körperlichen noch seelischen Schaden zufügen und unterliegt
daher folgenden Kriterien zum Schutz Minderjähriger: 
a) Sie soll keine direkten Kaufappelle an Minderjährige richten, die deren Unerfahrenheit und Leichtgläubigkeit
ausnutzen. 
b) Sie soll Minderjährige nicht unmittelbar dazu auffordern, ihre Eltern oder Dritte zum Kauf der beworbenen
Ware oder Dienstleistung zu bewegen. 
c) Sie soll nicht das besondere Vertraün ausnutzen, das Minderjährige zu Eltern, Lehrern und anderen
Vertraünspersonen haben. 
d) Sie soll Minderjährige nicht ohne berechtigten Grund in gefährlichen Situationen zeigen. 

Artikel 17 
(1) Gesponserte Fernsehprogramme müssen folgenden Anforderungen genügen: 
a) Inhalt und Programmplatz einer gesponserten Sendung dürfen vom Sponsor auf keinen Fall in der Weise
beeinflusst werden, dass die Verantwortung und die redaktionelle Unabhängigkeit des Fernsehveranstalters in
bezug auf die Sendungen angetastet werden. 
b) Sie sind als Sponsorprogram me durch den Namen und/oder das Firmenemblem des Sponsors am
Programmanfang und/oder Programmende eindeutig zu kennzeichnen. 
c) Sie dürfen nicht zum Kauf oder zur Anmietung von Erzeugnissen oder zu Inanspruchnahme von
Dienstleistungen des Sponsors oder eines Dritten, insbesondere durch spezifische verkaufsfördernde Hinweise auf
diese Erzeugnisse oder Dienstleistungen, anregen. 
(2) Die Fernsehprogramme dürfen nicht von natürlichen oder juristischen Perrsonen gesponsert werden, deren



Haupttätigkeit die Herstellung oder der Verkauf von Erzeugnissen oder die Erbringung von Dienstleistungen ist,
für die die Werbung gemäss Artikel 13 oder 14 verboten ist. 
(3) Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen Information dürfen nicht gesponsert werden. 

Artikel 18 
(1) Die Sendezeit für Werbung darf 15 v. H. der täglichen Sendezeit nicht überschreiten. Dieser Vomhundertsatz
kann auf 20 v. H. angehoben werden, wenn er Werbeformen wie direkte Angebote an die Öffentlichkeit für den
Verkauf, den Kauf oder die Miete bzw. Pacht von Erzeugnissen oder für die Erbringung von Dienstleistungen
umfasst und die Sendezeit für Werbespots insgesamt 15 v. H. nicht überschreitet. 
(2) Die Sendezeit für Werbespots innerhalb einer Stunde darf 20 v. H. nicht überschreiten. 
(3) Unbeschadet der Bestimmungen des Absatzes 1 darf die Sendezeit für Werbeformen wie direkte Angebote an
die Öffentlichkeit für den Verkauf, den Kauf oder die Miete bzw. Pacht von Erzeugnissen oder für die Erbringung
von Dienstleistungen höchstens eine Stunde pro Tag betragen. 

Artikel 19 
Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Sendezeit und die Modalitäten der Fernsehübertragung der ihrer
Rechtshoheit unterworfenen Fernsehveranstalter strenger festgelegt werden als in Artikel 18 vorgesehen, um die
Nachfrage nach Fernsehwerbung mit den Interessen der Allgemeinheit in Einklang zu bringen, wobei insbesondere
folgendes zu berücksichtigen ist: 
a) die Funktion des Fernsehens als Träger von Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung; 
b) die Wahrung der Informations- und Medienvielfalt. 

Artikel 20 
Unbeschadet des Artikels 3 können die Mitgliedstaaten für Sendungen, die ausschliesslich für ihr eigenes
Hoheitsgebiet bestimmt sind und weder unm ittelbar noch mittelbar in einem oder mehreren anderen
Mitgliedstaaten empfangen werden können, unter Einhaltung des Gemeinschaftsrechts andere als die in Artikel 11
Absätze 2 bis 5 sowie in Artikel 18 festgelegten Bedingungen vorsehen. 

Artikel 21 
Die Mitgliedstaaten sorgen im Rahmen ihrer Rechtsvorschriften dafür, dass im Falle von Fernsehsendungen, bei
denen die Bestimmungen diese Kapitels nicht eingehalten werden, angemessene Massnahmen getroffen werden,
um die Einhaltung dieser Vorschriften zu gewährleisten. 

KAPITEL V - Schutz von Minderjährigen 

Artikel 22 
Die Mitgliedstaaten ergreifen angemessene Massnahmen, um zu gewährleisten, dass Sendungen von
Fernsehveranstaltern, die ihrer Rechtshoheit unterworfen sind, keine Programme enthalten, die die körperliche,
geistige und sittliche Entwicklung von Minderjährigen schwer beeinträchtigen können, insbesondere solche, die
Pornographie oder grundlose Gewalttätigkeiten zeigen. Diese Bestimmung gilt auch für die anderen Programme,
die die körperliche, geistige und sittliche Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen können, es sei denn, es
wird durch die Wahl der Sendezeit oder durch sonstige technische Massnahmen dafür gesorgt, dass diese
Sendungen von Minderjährigen im Sendebereich üblicherweise nicht wahrgenommen werden. Die Mitgliedstaaten
sorgen ferner dafür, dass die Sendungen nicht zu Hass aufgrund von Rasse, Geschlecht, Religion oder Nationalität
aufreizen. 

KAPITEL VI - Recht auf Gegendarstellung 

Artikel 23 
(1) Unbeschadet der übrigen von den Mitgliedstaaten erlassenen zivilverwaltungs- oder strafrechtlichen Bestim
mungen muss jede natürliche oder juristische Person, deren berechtigte Interessen - insbesondere Ehre und
Ansehen - aufgrund der Behauptung falscher Tatsachen in einem Fernsehprogramm beeinträchtigt worden sind,
unabhängig von ihrer Nationalität ein Recht auf Gegendarstellung oder gleichwertige Massnahmen beanspruchen
können. 
(2) Das Recht auf Gegendarstellung oder gleichwertige Massnahmen gelten in bezug auf alle Fernsehveranstalter,
die der Rechtshoheit eines Mitgliedstaats unterworfen sind. 
(3) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Massnahmen zur Ausgestaltung dieses Rechts oder dieser
Massnahmen und legen das Verfahren zu deren Wahrnehmung fest. Sie sorgen insbesondere dafür, dass die Frist
für die Wahrnehmung des Rechts auf Gegendarstellung oder gleichwertiger Massnahmen ausreicht und dass die
Vorschriften so festgelegt werden, dass dieses Recht oder diese Massnahmen von den natürlichen oder juristischen
Personen, deren
Wohnsitz oder Niederlassung sich in einem anderen Mitgliedstaat befindet, in  angemessener W eise
wahrgenommen werden können. 
(4) Der Antrag auf Gegendarstellung oder gleichwertige Massnahmen kann abgelehnt werden, wenn die in Absatz
1 genannten Voraussetzungen für eine solche Gegendarstellung nicht vorliegen, die Gegendarstellung eine
strafbare Handlung beinhaltet, ihre Sendung den Fernsehveranstalter zivilrechtlich haftbar machen würde oder
wenn sie gegen die guten Sitten verstösst. 

(5) Bei Streitigkeiten über die Wahrnehmung des Rechts auf Gegendarstellung oder gleichwertiger Massnahmen
ist eine gerichtliche Nachprüfung zu ermöglichen. 



KAPITEL VII - Schlussbestimmungen 

Artikel 24 
In Bereichen, die nicht durch diese Richtlinie koordiniert werden, bleiben die Rechte und Verpflichtungen der
M itgliedstaaten, die sich aus den in den Bereichen Telekommunikation und Fernsehen bestehenden
Übereinkommen ergeben, von dieser Richtlinie unberührt. 

Artikel 25 
(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie
spätestens am 3. Oktober 1991 nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 
(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 26 
Spätestens am Ende des fünften Jahres nach Erlass dieser Richtlinie und anschliessend alle zwei Jahre übermittelt
die Kommission dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht
über die Anwendung dieser Richtlinie und macht erforderlichenfalls Vorschläge zu ihrer Anpassung an die
Entwicklungen im Fernsehbereich. 

Artikel 27 
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

1. ABl. Nr. C 179 vom 17. 7. 1986, S. 4. 
2. ABl Nr. C 49 vom 22. 2. 1988, S. 53, und ABl. Nr. C 158 vom 26. 6. 1989. 
3. ABl. Nr. C 232 vom 31. 8. 1987, S. 29. 
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